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Donnerstag 03.09.2020, 
19.00 Uhr 
INFOVERANSTALTUNG 
SENIORENWOHNANLAGE 
Exklavenhalle Büsingen 
(Bitte Hinweise in der Rubrik „Aktu-
elles aus dem Rathaus“ beachten) 

Donnerstag 10.09.2020, 
20.00 Uhr 
ÖFFENTLICHE 
GEMEINDERATSSITZUNG 
Rathaus/Bürgersaal 

Freitag, 18.09.2020, 
20.00 Uhr 
KANDIDATENVORSTELLUNG 
ZUR BM-WAHL 
Exklavenhalle Büsingen 

Samstag, 19.09.2020 
19.30 bis 22 Uhr 
JUGENDTREFF OASE 

Freitag, 25. September 2020 
um 21.00 Uhr 
„NACH DER LICHTER“ 
MIT TAIZÉ-LITURGIE 
Büsinger Bergkirche 

Samstag, 26.09.2020 
19.30 bis 22 Uhr 
JUGENDTREFF OASE 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

am Sonntag, den 27.09.2020 fi ndet bekanntlich die Bürgermeisterwahl in unserer 
Gemeinde statt. 
Wählen können Sie in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr unter Einhaltung der 
Corona-Hygienevorschriften. 

Das Wahllokal befi ndet sich im Bürgerhaus Büsingen, Sitzungssaal im 
1. Obergeschoß, Junkerstraße 86. 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl. 

Am Freitag, den 18.09.2020 um 20.00 Uhr fi ndet in der Exklavenhalle die Kandi-
datenvorstellung statt, aufgrund der coronabedingten Vorgaben kann diese nur 
durch vorherige schriftliche Anmeldung besucht werden. (Mehr dazu im Innen-
teil) 

Bis zum Redaktionsschluss sind folgende drei Bewerbungen eingegangen: 

Möll, Markus, Ramsener Straße 3, 78262 Gailingen am Hochrhein 
Schraner, Vera, Junkerstraße 59 A, 78266 Büsingen am Hochrhein 
Erny, Marc, Am Äckerle 8, 78266 Büsingen am Hochrhein 

Das Wahlergebnis wird am Sonntagabend nach Abschluss der Wahlhandlung vor 
dem Bürgerhaus Büsingen, Junkerstraße 86, bekanntgegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
  

  
Ursula Barner 
Vorsitzende des
Gemeindewahlausschusses

Bürgermeisterwahl 
am Sonntag, 27. September 2020 

Machen Sie 
bitte von 

Ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. 
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VORWAHLNUMMERN FÜR BÜSINGEN
aus Deutschland  07734-
aus der Schweiz  0049-7734-

VORWAHLNUMMERN VON BÜSINGEN
in die Schweiz  0041
+ entsprechende Vorwahl der jeweiligen Netzgruppe

DEUTSCHLAND
Polizei-Notruf  1 10
Feuerwehr-Notruf  1 12
aus Schweizer Netz 0049 7732 19222
Rettungsdienst, Krankentransport + Notarzt  1 92 22
Ärztlicher Notfalldienst
(bei Unerreichbarkeit des eigenen Arztes) 116 117
Zahnärztliche Notrufnummer: 01803-22 25 55-25
Krankenhaus Singen (Hegau-Klinikum GmbH) 07731-89-0
Polizeiposten Gottmadingen  07731-1437-0

Polizei Singen  07731-8 88-0
Telefonseelsorge:
Evangelisch  0800-1 11 01 11
Katholisch  0800-1 11 02 22

SCHWEIZ
Sanitätsnotruf und Auskunft
ärztl. Notfall Dienst 0041-44-6510511
Rega (Heli) 0041-333 333 333
Toxikologisches Zentrum (Vergiftungen) 0041-44-2 51 51 51
Polizei Schaffhausen 0041-52-6 24 24 24
Kantonsspital Schaffhausen 0041-52-6 34 34 34
Privatklinik Belair 0041-52-6 32 19 00
WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN IN SCHAFFHAUSEN
SASAG (Kabelfernsehen) 0041-52-6 330111
Stadtverwaltung Schaffhausen 0041-52-6 32 51 11
Kantonsverwaltung Schaffhausen 0041-52-6 32 71 11
Wasserrohrbruch SH POWER  0041-52-6241300

Ihr nächstes GEMEINDEBLATT erscheint am 07.10.2020
Bitte senden Sie Ihre Beiträge bis Mittwoch, 30.09.2020 13:00 Uhr, an gemeinde@buesingen.de. 

GEMEINDEVERWALTUNG BÜSINGEN 
Internet: www.buesingen.de
E-mail: gemeinde@buesingen.de
Vorwahl: 07734-
deutsche Faxnummer 9302-50
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Mo., Di., Mi. u. Fr. 8.30 - 12.00 Uhr
Do. 14.00 - 18.00 Uhr

Amt/Sachbearbeiter: Tel.-Nr.:
Telefonzentrale 93 02-0
Einwohnermelde-, Pass- und Fundamt,
Gewerbe
meldeamt@buesingen.de 93 02-29
Soziale Angelegenheiten, Renten
ritter@buesingen.de 93 02-26
Gemeindekasse 
steiner@buesingen.de 93 02-21
Rechnungsamt 
hugenschmidt@buesingen.de 93 02-28

Kämmerei, Personal
fix@buesingen.de 9302-22
Sekretariat/Vorzimmer BM, Gemeindebrief, 
Homepage, Tourismus 
finsler@buesingen.de 93 02-30
Bürgermeister 
moell@buesingen.de 93 02-31
Hauptamt, Ordnungsamt, Friedhof, 
Standesamt, Grundbucheinsicht
jueppner@buesingen.de 9302-33 
Bausachen, Liegenschaften
brain@buesingen.de 9302-34 
Wassermeister
Herr Zimmermann 934064
mobil 0171 1242794
Schweizer Anschluss Gemeindeverwaltung 
Büsingen:
Telefon 052-634 00-20
Telefax 052-634 00-25

Vermietung Räume Bürgerhaus
Weber G. +41 76 6198265
weber@buesingen.de
Grundschule 6377
Kindertagesstätte 1404
scholz@buesingen.de
Strandbad 6328

Förster Peter Baumann +49 7736 9248230
mobil +49 176 18001539

Öffnungszeiten Wertstoffplatz
Bauhofgelände Herblinger Str. 21
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr
Samstag 8.30 - 10.30 Uhr
Es können folgende Wertstoffe und Abfälle entsorgt 
werden: Papier, Karton  Glas  Alteisen, Schrott, Altme-
tall  Elektrogeräte, Elektroschrott  Heckenschnitt, Äste  
Windeln, Konservendosen  Altkleider

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Büsingen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Markus Möll oder der/die von ihm Beauftragte/n

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw. die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für 
die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine 
Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil:  
Primo Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG,, Meßkircher Straße 45, 
78333 Stockach,  Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

IMMER AKTUELL: www.buesingen.de

Grünmüll-Abfuhr- ab 07.00 Uhr  
Mittwoch, 02.09.2020 
Mittwoch, 09.09.2020 
Mittwoch, 16.09.2020 
Mittwoch, 23.09.2020 
Mittwoch, 30.09.2020 
Mittwoch, 07.10.2020 

Schwarzkehricht-Abfuhr 
14-täglich - ab 13.00 Uhr 
Donnerstag, 10.09.2020 
Donnerstag 08.10.2020 

Gelber Sack 
Abfuhr ab 06.00 Uhr  
Donnerstag, 24.09.2020 

Giftmüllsammlung 
Mittwoch, 23.09.2020 (16 - 18 Uhr) 
Schaffhausen/Herblingen - 
Schulhaus Kreuzgut 
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Liebe Büsingerinnen, 
liebe Büsinger, 

Sanierung Stemmerstraße – auf gutem Weg 
Die Sanierung in der Stemmerstraße geht, wie im Zeitplan vorgesehen, gut voran. Mittlerweile 
ist die neue Wasserleitung vom Vögelingässchen bis zum Trottenweg komplett erneuert und 
auch weitere Versorgungsleitungen konnten bereits verlegt werden. 
Zurzeit werden durch die EKS Stromleitungen neu eingezogen. Dabei wendet das EKS eine 
neue Methode an, so dass jetzt jedes Haus separat versorgt wird. Dies ist bei Störungen oder 
Reparaturen am Stromnetz von großem Vorteil. Ebenfalls wurde über dem Gewann „Im Freien“ 
eine neue Starkstromleitung in den Stemmer verlegt, sodass eine adäquate Stromversorgung 
für die nächsten Jahrzehnte gesichert ist. 
Auf Anregungen durch die Bevölkerung wurde die Straßenbeleuchtung, insbesondere im Kurvenbereich neu angepasst und instal-
liert, sodass dieser Bereich in Zukunft besser ausgeleuchtet sein wird. 
Wie im Zeitplan vorgesehen, wird im Herbst der Bauabschnitt bis zum Trottenweg mit der Verlegung der Asphaltdecke abgeschlossen 
werden können. 

Geruchsbelästigung aus den Kanälen 
Immer wieder wurden uns an verschiedenen Orten in Büsingen Geruchsbildungen durch die Abwasserkanäle gemeldet. Um die Ge-
ruchsbelästigung zu beseitigen, wird im gesamten Dorfgebiet in Kürze die Kanalisation durchgespült. 

Sommerzeit - Wespenzeit 
Besonders im August und September sind die Wespen sehr aktiv. Wer in diesen Tagen sein Altglas in den Containern entsorgen möch-
te, sollte daher darauf achten, dass die Gläser nicht verschmutzt in den Container gelangen. 
Sollten Sie ein Wespennest in Ihrem Haus / Garten haben, das entfernt werden soll, dann ist es notwendig, dies zunächst durch die 
Gemeindeverwaltung genehmigen zu lassen und die Entfernung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Adressen von Kam-
merjägern fi nden Sie im Telefonbuch. 
Hier einige Tipps zum Umgang mit den Tieren:
•	 bleiben sie gelassen und machen sie keine hektischen Bewegungen
•	 Speisen abdecken
•	 kein Fallobst im Garten liegen lassen
•	 nach Möglichkeit nicht Barfuß laufen
•	 keine Futterreste von Haustieren draußen liegen lassen
 
Rückkehr aus dem Urlaub – Corona Verordnung 
Die schönste Zeit im Jahr, die Ferien, sind nun wieder vorbei und der Alltag hat uns wieder. Doch wer in diesem Jahr aus dem Urlaub 
zurückkommt, muss bei der Heimkehr einige Dinge beachten. 
•	 wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss sich sofort beim Gesundheitsamt Konstanz oder dem Ordnungsamt der Gemeinde mel-

den und sich umgehend in eine 14-tägige Quarantäne begeben
•	 wer nicht in Quarantäne gehen möchte, ist verpfl ichtet, einen entsprechenden Coronatest durchführen lassen
 
Alle wichtigen Informationen hierfür fi nden Sie auf unserer Homepage, www.buesingen.de bzw. auf der Homepage des Landes Ba-
den-Württemberg / Landratsamt. 

Mit den besten Grüßen und Wünschen 
Ihr Bürgermeister 
 

Jubilare des Monats 
Im September feiern folgende Jubilare Geburtstag: 

Herzlichen Glückwunsch  
Frau Christa Buck-Jena 
zum 85. Geburtstag 03. September 

Frau Rosa Baumeister 
zum 85. Geburtstag am 07. September 

Frau Sonja Scheuermeier 
zum 80. Geburtstag am 08. September 

Frau Elisabeth Krause 
zum 84. Geburtstag am 10. September 

Frau Lieselotte Güntert 
zum 81. Geburtstag am 13. September 

Herr Claude Steiner 
zum 91. Geburtstag am 24. September 

Herr Herbert Bosshard 
zum 80. Geburtstag am 25. September 

Frau Liselotte Wüger 
zum 80. Geburtstag am 26. September 

Die Gemeinde Büsingen wünscht von Herzen alles Gute! 
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Am 27. September 2020 ist Wahlsonntag 
 
An diesem Tag findet die Wahl des Bürgermeisters in Büsingen statt. 
 
Im Zuge der Corona-Pandemie ergeben sich bei der Durchführung der Wahl einige Anpassungen. 
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, wird die persönliche Stimmabgabe unter Beachtung der allgemein 
empfohlenen Hygienemaßnahmen (Mindestabstand von 1,5 m, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Husten- und Nies-Eti-
kette, Handhygiene) in der Wahlzeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr möglich sein. 
 
Unsere Bitte: Geben Sie Ihre Stimme nach Möglichkeit per Briefwahl ab! 
Um das Infektionsrisiko durch die Anwesenheit von vielen Personen im Wahllokal und im Umfeld des Wahllokals zu minimieren, 
empfehlen wir allen Wählerinnen und Wählern, ihre Stimme zur Bürgermeisterwahl im Wege der Briefwahl abzugeben. 
 
Zur Erleichterung der Beantragung von Briefwahl reicht es, den auf der Wahlbenachrichtigung vorgesehenen Wahlscheinan-
trag einfach ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten des Rathauses einzuwerfen. Die Unterlagen werden Ihnen dann 
umgehend per Post zugestellt. 
Die Beantragung der Briefwahl ist auch online auf unserer Homepage möglich. 
 
Die Wahlhandlung in den Wahllokalen sowie die anschließende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahllokal 
ist öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts und unter Einhaltung der Abstands- und Hygie-
nevorschriften möglich ist. 
Die Verkündigung des Wahlergebnisses findet im Freien auf dem Rathausplatz statt. 
 
Kandidatenvorstellung: 
Am Freitag, 18. September 2020 um 20.00 Uhr, findet auf Beschluss des Gemeinderats eine öffentliche Bewerbervorstellung in 
der Exklavenhalle Büsingen statt. 
Aufgrund der coronabedingten Vorgaben können nur 200 Zuhörer eingelassen werden. 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich mit beiliegendem Formular Plätze reservieren zu lassen. Da-
mit werden gleichzeitig die Daten der teilnehmenden Personen erfasst. Dies stellt eine von mehreren Maßnahmen dar, die über 
die gesetzlichen Vorgaben hinaus umgesetzt werden. 
 
Da uns die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger sowie der Kandidaten sehr wichtig ist, haben wir uns bewusst dafür 
entschieden, die Vorgaben, die lt. Corona Verordnung für Veranstaltungen gelten, strikt einzuhalten bzw. sogar darüber hinaus 
zu erfüllen. 
 
Es besteht unter anderem eine Maskenpflicht, auf den Sitzplätzen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls 
empfohlen. Die Gemeinde stellt allen Anwesenden bei Bedarf eine FFP2 Maske zum Eigenschutz kostenlos zur Verfügung. Die 
Exklavenhalle ist nach der Abstandsregelung in Abständen von 1,50 m bestuhlt. Der Zugang zur Halle wird geregelt. Es werden 
mehrere Desinfektionsstationen vorgehalten und der bestmögliche Luftaustausch in der Halle ist durch eine entsprechende 
Belüftung gewährleistet. 
Eventuelle Fragen der Bürgerinnen und Bürger an die Kandidaten müssen schriftlich gestellt und beim Betreten der Halle abge-
geben werden. Während der Vorstellung werden die Fragen dann nur durch den Versammlungsleiter gestellt. 
Zum Schutz der Kandidaten erfolgt nach jeder Vorstellungsrede eine Reinigung des Rednerpults sowie ein Tausch der Mikrofo-
nabdeckung. Auch die Kandidaten werden mit einem ausreichenden Abstand zueinander platziert. 
 
Bei den jeweiligen Vorstellungsreden der Kandidat/innen müssen die anderen Kandidaten/innen den Saal verlassen und sich 
in einem angrenzenden Raum gemeinsam unter Aufsicht aufhalten. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zur Kandidatenvorstellung am 18.09.2020 

Name Vorname Straße PLZ Ort
 

 

 

 

 

Anmeldung bitte ausfüllen und an die Gemeinde Büsingen, Junkerstraße 86, 78266 Büsingen senden oder einfach in den Brief-
kasten des Rathauses einwerfen. 
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Wahlscheinantrag bequem per Internet 
Zur Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 27.09.2020 können Wahlscheine neben den herkömmlichen Beantragungs-
arten persönlich oder schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form bean-
tragt werden (§10 I KomWO). Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines Wahlscheines per Internet auf unserer Homepage 
www.buesingen.de unter „Aktuelles“ an. Beim Aufruf des Links erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten 
auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragungsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hau-
se oder an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine 
Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis überein-
stimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend 
per Post zugestellt. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter anderem zwingend die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- 
und Wählernummer. Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos per E-Mail an melde-
amt@buesingen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsda-
tum und Ihre Wohnanschrift angeben. 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
Frau Bauer, Tel.: 07734/930229, E-Mail: meldeamt@buesingen.de 
 
 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Neuer Mitarbeiter im Rathaus 
Herr Oberamtsrat Stephan Fix aus Elzach 
im Schwarzwald ist seit 17.08.2020 als neu-
er Kämmerer/Leiter der Finanzverwaltung 
im Rathaus. Außerdem fällt die Personal-
verwaltung in seinen Zuständigkeitsbe-
reich. Wir wünschen Herrn Fix einen guten 
Start und freuen uns über die Verstärkung. 
 
 
 

Infoveranstaltung Seniorenwohnanlage 
Die Veranstaltung findet, entgegen der Ankündigung im Ge-
meindebrief vom August, nun in der Exklavenhalle statt, um die 
nötigen Sicherheitsabstände einhalten zu können. Wir bitten Sie, 
sich hierfür bei der Gemeindeverwaltung telefonisch oder per 
Mail anzumelden, wenn Sie den Informationsabend besuchen 
möchten. 
Tel: 0049 7734 9302-30, Tel: 0041 52 63400-20, 
Mail: finsler@buesingen.de 
 

 

Zurückschneiden von Hecken,  
Sträuchern und Bäumen 
Wir weisen darauf hin, dass Hecken, Sträucher und Bäume ent-
lang von Gehwegen und Straßen, die in den öffentlichen Raum 
hineinragen, zurückgeschnitten werden müssen. Das gleiche gilt 
auch, wenn Verkehrszeichen, Straßennamensschilder oder Stra-
ßenleuchten zugewachsen sind. Dies ist entsprechend dem Stra-
ßengesetz von Baden-Württemberg (§ 28 Abs. 2) Aufgabe des 
Grundstückseigentümers oder des Nutzungsberechtigten. 

Wir bitten deshalb alle Grundstückseigentümer beziehungswei-
se Nutzungsberechtigte, dafür Sorge zu tragen, dass das Licht-
raumprofil im Straßen- und Gehwegraum freigeschnitten wird. 

Folgende Lichträume sind zu beachten: 
•	 4,50 Meter über der Fahrbahn und
•	 2,25 Meter über Rad- und Gehwegen
 
Bei Nichtbeachten dieser Auflage kann das Zurückschneiden der 
Gemeinde auf Kosten der Grundstückseigentümer veranlasst 
werden! 

Bibliothek im Rathaus  
wieder geöffnet 
Es darf wieder geschmökert werden. 
Die Bibliothek hat wieder zu den glei-
chen Öffnungszeiten wie das Rathaus 
geöffnet. 
In diesem Zuge möchten wir Sie dar-
auf hinweisen, dass derzeit keine Bü-
cher benötigt werden, da die Regale 
gut gefüllt sind und sicher für jeden 
Geschmack etwas dabei ist. 
 

 

Goldene Hochzeit 
Sieglinde und Jürgen Ringling durften im August ihr 50-jäh-
riges Ehejubiläum feiern. Beide sind durch ihre große Hilfsbe-
reitschaft aus dem Dorfgeschehen nicht mehr wegzudenken. 
Frau Ringling ist außerordentlich engagiert als Präsidentin des 
Frauenvereins und hilft auch sonst überall, wo es klemmt. Herr 
Ringling führt in der Bergkirche Führungen durch und ist unter 
anderem noch unterstützend als Priester und überaus geschätz-
ter Seelsorger tätig. Sehr gern überbrachte Herr Möll persönlich 
die Glückwünsche der Gemeinde. 
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Goldene Hochzeit 
Herr und Frau Waurick feierten ebenfalls im August ihre Gol-
dene Hochzeit. Beide sind sehr freundlich und ein Gespräch mit 
ihnen ist immer sehr bereichernd, da sie sehr belesen sind. Herr 
Möll überbrachte sehr gern die Glückwünsche der Gemeinde. 

 

 

Goldene Hochzeit Eheleute Stadler 
50 Jahre sind Herr und Frau Stadler nun mit miteinander ver-
heiratet. Sie lernten sich in Zug kennen und deshalb gibt es an 
jedem Hochzeitstag „Zuger Kirschtorte“. Die beiden Jubilare freu-
en sich über ihre Enkelkinder, die sie fit halten. Auch Herrn und 
Frau Stadler durfte Herr Möll persönlich die Glückwünsche der 
Gemeinde überbringen. 

 

 

Neues Programmheft der Volkshochschule 
Das neue VHS-Programmheft September – Dezember 2020 liegt 
ab sofort im Rathaus/Einwohnermeldeamt Zimmer 1 zur Abho-
lung bereit. 
 
 

Ärgernis des Monats
•	 Illegale Müllentsorgung – ganze Hausentrümpelungen werden 

im Wald abgelegt, Restmüll wird in Hundebeuteln im „Hundeklo“ 
entsorgt, öffentliche Mülleimer (Rathausplatz, Bushaltestellen, am 
Rhein entlang) werden mit Hausmüll gefüllt, Hausmüll/Sperrmüll 
wurde auf dem Wertstoffhof im Papiercontainer entsorgt

•	 Hunde werden innerhalb des Ortes bzw. in Wohnstraßen nicht 
angeleint, obwohl dies in der Gemeinde Büsingen zwingend Vor-
schrift ist

•	 Katze wurde mit Luftgewehr angeschossen – Tierarzt hat bei Un-
tersuchung im Bauchraum der Katze Projektile eines Luftgewehrs 
gefunden

•	 PKW wurde mit Hundekotbeutel und Speisereste beschmiert/be-
schädigt

•	 Bürger, die nachweislich in Büsingen wohnen (übernachten), ver-
stoßen gegen das Melderecht, indem sie sich nicht ordnungsge-
mäß bei der Gemeinde anmelden

•	 Lärmbelästigungen und Ruhestörungen bis in die frühen Mor-
genstunden, Klopfen und Hämmern, arbeiten mit schwerem 
Gerät – auch sonn- und feiertags

•	 Beleidigungen und Bedrohungen – auch gegenüber älteren 
Menschen, die sich nicht zu wehren wissen 

 
Wir sind entsetzt über die Meldungen, die nahezu täglich bei der 
Gemeindeverwaltung eingehen. 

Liebe	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger, 
diese	 Ordnungswidrigkeiten	 und	 Straftaten	 können	 nur	 wirksam	
geahndet	werden,	wenn	die	Geschädigten	beim	Ordnungsamt	bzw.	
bei	 der	 Polizei	 persönlich	 oder	 schriftlich	Anzeige	 erstatten.	Wenn	
Zeugen	 dies	 noch	 bestätigen	 können,	 ist	 die	 Verfolgung	 der	 Ord-
nungswidrigkeiten	und	Straftaten	erfolgversprechend! 
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Abfall – Information 
 der Gemeinde  

Büsingen am Hochrhein 
 
Die obersten Grundsätze lauten: 
 
1.  Abfälle möglichst vermeiden!
2.  Abfälle trennen!
3.  Abfälle wiederverwerten!
4.  Abfälle umweltschonend beseitigen!
 

Eine saubere Abfalltrennung erspart Entsorgungskosten und nützt der Umwelt! 
 
Bitte unterstützen Sie uns in unseren Bemühungen für eine umweltfreundliche Entsorgung Ihrer Abfälle. 
 
Abfallberatung: 
Für Fragen rund um den Müll wenden Sie sich bitte an das Hauptamt, Tel. 9302-33 
 
Die genauen Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte jeweils dem aktuellen Gemeindebrief der Gemeinde Büsingen! 
 
 

GRÜNMÜLLABFUHR 
ist Gebührenmarkenfrei 

 
Die Grünabfuhr findet vom 01. April bis 30. November jeden Mittwoch statt. Im Zeitraum vom 01. Dezember 
bis 31. März erfolgt die Grünabfuhr 14-täglich. 
 
Das Sammelgut ist jeweils bis 06.00 Uhr
•	 offen, aber geordnet 
•	 gut sichtbar
•	 in Körben, Tonnen, kleinen, festen Plastikbehältnissen (max. 20kg schwer) 

oder ähnlichen festen Behältnissen mit einem Volumen von max. 240 l pro Abfuhrtermin sowie vollständig ver-
rottbaren Biomüllsäcken (aus Papier) am Straßenrand bereitzustellen. 
Hinweis: Die	im	Handel	erhältlichen	kompostierbaren	Biomüllsäcke	(hellgrün)	sind	nicht	zugelassen,	da	diese	nicht	von	
normalen	Plastiktüten	zu	unterscheiden	sind.

•	 Nicht erlaubt ist die Bereitstellung in faltbaren Abfallsäcken, Plastiktüten, offenen Schubkarren oder ähnlich 
schweren und unhandlichen Behältnissen ohne Griffe, und nicht erlaubt ist die Bereitstellung in den blauen, dick-
bäuchigen Kunststofffässern, die sich nach oben verjüngen

•	 Das eingesammelte Material wird direkt der Landwirtschaft zugeführt (Feldrandkompostierung) 

Bitte beachten: 
In die Grünabfuhr gehören kein Kehricht, Eisen, Gartenwerkzeug. 
Der Grünmüll soll frei von Erde sein und keine Steine enthalten. Grobes Astmaterial (über Fingerdicke) kann nicht 
mitgenommen werden und ist wie bisher über den Bauhof zu entsorgen. Grünschnitt in mehr als haushaltsüblicher 
Menge (über 240 l) ist vom Grundstückseigentümer in eigener Verantwortung und auf eigene Kosten zu entsorgen. 

Angenommen werden: 
Alle kompostierbaren Gartenabfälle wie z. B. Rasenschnitt-, feiner Heckenschnitt, Laub, kleine gebündelte bis zu 
fingerdicke Zweige, Abfälle von Gemüse und Obst, Kaffee- und Teesatz einschließlich Filter und Beutel, saugfähiges 
Papier, Schnittblumen, Topfpflanzen mit Erdballen (ohne Topf), Verdorbenes und Verschimmeltes wie z.B. Brotreste, 
Eierschalen, Federn, Haare, Holzasche. 

Nicht angenommen werden: 
Fleischreste, Katzen- und Hundekot, Katzen- und sonstige Tierstreu, Tierkadaver, Glasscherben, Steine, Kera-
mik, Metalle, Plastik, Gummi, Öl, Textilien, Leder, 
 
T I P P: 
Bestreuen Sie Ihre Küchenabfälle mit etwas Steinmehl, dann können diese problemlos bis zur nächsten Grünabfuhr 
aufbewahrt werden. 
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SCHWARZKEHRICHT - ABFUHR 

Die Schwarzkehrichtabfuhr findet jeden zweiten Donnerstag statt. Die Säcke sind bis 13.00 Uhr gut sichtbar 
bereitzustellen. 
Die Kehrichtsäcke werden nur dann mitgenommen, wenn sie ausreichend mit Abfallmarken beklebt sind. 
 

Die Sackmülltarife auf einen Blick 

 17 l – Sack 1 Gebührenmarke 
  35 l – Sack 2 Gebührenmarken 
  60 l – Sack 4 Gebührenmarken 
 110 l – Sack 7 Gebührenmarken 

Preis pro Bogen mit 12 Abfallmarken: 
CHF 14,00 bzw. EUR 12,00 

Verkaufsstellen für Gebührenmarken: 
Postamt, Büsinger Dorfladen, Gemeindekasse 

Sie können Ihre Entsorgungskosten selbst stark beeinflussen: 
Je weniger Abfall Sie im Kehrichtsack haben, desto mehr Geld bleibt Ihnen im Geldbeutel! 
Information zum Sperrmüll: Keine Elektrogeräte oder elektronischen Geräte, kein Eisen und Metall (kombiniert 
mit Holz – ja), keine Farbe Jedoch Plastik, Textil, Spiegel (Schrank) 

 

WERTSTOFFE und GELBER SACK 
sind gebührenmarkenfrei 

Die wiederverwertbaren Altstoffe wie Papier, Kartonagen, Glas, Dosen und Textilien können Sie auf dem Wertstoff-
platz beim Bauhof (hinter dem Feuerwehrgebäude) gebührenfrei entsorgen. 

Wo können Wertstoffe entsorgt werden?
1. Gelber Sack: Die Abholung der gelben Säcke erfolgt 1 x monatlich. Die Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte 

dem Amtsblatt der Gemeinde Büsingen. 

In den gelben Sack gehören:
•	 Metalle: Konserven, Getränkedosen, Verschlüsse, Aluschalen und Aludeckel, Alufolien
•	 Verbundstoffe: Getränke- und Milchkartons, Vakuum-verpackungen
•	 Kunststoffe: Folien (Tragetaschen, Beutel, Einwickelfolien), Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemit-

teln, Becher von Milchprodukten, Margarine etc. Schaumstoffe (Obst- und Gemüseschalen) und andere ge-
schäumte Verpackungen.

2. Wertstoffplatz Bauhof:
Annahme von grobem Astmaterial (über Fingerdicke) Alteisen, Schrott, Blech, Babywindeln (diese sind in durch-
sichtigen Säcken in den Windelcontainer zu legen), Elektroschrott, Altglas, Textilien, Papier, Karton, Dosen, Büch-
sen. 

Öffnungszeiten: 

 Wertstoffplatz Herblinger Straße 21 
 Bauhof: dienstags und donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr 
  samstags    08.30 - 10.30 Uhr 
 

Bauschutt, Rasenschnitt usw. können entsorgt werden bei: 
ARS Schmidt-Recycling 
Industriestraße 16 
CH-8200 Schaffhausen (Herblingen) 
Tel.: 0041 52 644 0777 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 
Die öffentliche Bekanntmachung zur 
Durchführung der Wahl des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin am 27. 
September 2020  wird gemäß § 26 Kom-
WO in Verbindung mit der Satzung über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom 09. August 
1996 in der Zeit vom  

04. September 2020 bis 14. September 2020 

an der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 
86, öffentlich ausgehängt. 

Büsingen am Hochrhein, den 28.08.2020 
Markus Möll, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung 
Die öffentliche Bekanntmachung  der zugelassenen Bewerbungen zur Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin am 27. September 2020  wird gemäß § 10 Abs. 6 KomWG in Verbindung mit der Satzung 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachung vom 09. August 1996 in der Zeit vom 

04. September 2020 bis 14. September 2020 

an der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 86, öffentlich ausgehängt. 

Büsingen am Hochrhein, den 28.08.2020 
Markus Möll, Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung 
Die öffentliche Bekanntmachung des 
Ergebnisses der Wahl des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin am 27. Sep-
tember 2020 wird gemäß § 28 KomWG 
u. § 44 KomWO in Verbindung mit der 
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung 
vom 09. August 1996 in der Zeit vom  

27. September 2020 bis 06. Oktober 2020 

an der Anschlagtafel des Rathauses Büsingen, Junkerstraße 
86, öffentlich ausgehängt.  

Büsingen am Hochrhein, den 28.08.2020 
Markus Möll, Bürgermeister

KUNST & KULTUR

Büsinger Bergkirche

„Nacht der Lichter“  
mit Taizé-Liturgie 
Freitag, 25. September 2020 um 21.00 Uhr 
Einsingen und Üben der Lieder ab 20.30 Uhr 
Aufgrund der bekannten Situation haben wir in den kom-
menden Wochen keine Konzerte geplant. Viele Konzerte 
mussten leider abgesagt werden, weil die Ensembles nicht 
zusammen üben konnten oder aus verschiedenen Ländern 
nicht ausreisen konnten. 
Wir hoffen, dass wir den normalen Konzertbetrieb bald wie-
der aufnehmen können. 

Weiteres aus Kunst & Kultur

Kulinarisches aus Büsingen 
Hoch geschätzte Qualität beim 
«Büsinger Curiosum Pinot Noir 2018» 
Nach dem schönen Erfolg der Goldmedail-
le am «Mondial des Pinots» wurde auch der 
Nachfolgejahrgang 2018 des ‘Curiosum’ in der 
Beirats-Degustation des Schaffhauser Blaubur-
gunderlandes mit der höchsten Punktzahl aller 
verglichenen Schaffhauser AOC Weine als qua-
litativ sehr hoch eingestuft. 

Die Vergleichs-Degustation findet jedes Jahr 
im August statt, besteht aus hochkarätigen Ju-
roren und hat zum Ziel, den Qualitätsstand der 
Schaffhauser Weine zu bestimmen. Der «Cu-
riosum» ist erhältlich in allen Büsinger Restau-
rants, CreaDoo sowie im Büsinger Dorfladen. 

Wir wünschen guten Genuss! 
 

 

SERVICE RUND UM DIE UHR

BLÄTTERN SIE ONLINE
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch 
unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 
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Freiwillige Feuerwehr
Versteigerung alte MTW und Leiter 
Liebe Büsinger!
Wie im letzten Gemeindebrief bereits erwähnt wird der alte Feu-
erwehr Mannschaftstransporter in Absprache mit dem Gemein-
derat Büsingen versteigert. Ebenfalls wird eine alte mechanische 
Leiter zum Kauf angeboten. Da es einige Anfragen gab, wird der 
Verkauf nun als öffentliche Versteigerung durchgeführt – wegen 
Corona allerdings per E-Mail. 
Dabei gilt gekauft wie gesehen, keine Garantie und keine Rück-
gabe. Der Rechtsweg ist grundsätzlich ausgeschlossen und wir 
nehmen uns frei, unlautere Angebote zurückzuweisen bzw. Ge-
bote auszuschliessen. 
Die Gebote können an die E-Mail-Adresse am Ende dieses Bei-
trags gemeldet werden. Die Gebote werden den teilnehmen-
den Bietern untereinander mitgeteilt (ohne Weitergabe der 
E-Mail-Adressen an die anderen Teilnehmer) und können ent-
sprechend erhöht werden. 
Bitte getrennt auf den MTW und die Leiter bieten – es kann ein-
zeln oder beides gekauft werden, aber die Gebote sollten einzeln 
sein, damit wir diese gegenüberstellen können. Die Bezahlung 
wird mit dem Höchstbietenden abgestimmt. 
Gebote können bis zum 27.09.2020 um 20:00 Uhr abgegeben 
werden. Die Gebote werden täglich am Abend bekannt gege-
ben. Am 27.09.2020 werden die Gebote dann ab 19:00 Uhr in der 
letzten Stunde laufend mitgeteilt, falls sich bis dahin nicht schon 
ein klarer Käufer herrausgestellt hat. In der letzten Stunde von 
19:00 bis 20:00 Uhr können keine Gebote mehr zurückgezogen 
werden. 
 
Der ehemalige MTW kann vor dem Feuerwehrhaus besichtigt 
werden: 

 
Technische Angaben: Benziner 57KW, Schaltgetriebe, Ford Tran-
sit von 1988 mit ca. 5 Sitzplätzen und Gitterabtrennung zwischen 
Laderaum und Passagiere, keine moderne Technik verbaut, sehr 
kleiner Wendekreis. Signalanlage ausgebaut. Das Fahrzeug kann 
vor dem Magazin besichtigt werden, eine Probefahrt nur nach 
Abstimmung. Das Fahrzeug ist technisch soweit ok, ein Reifen 

müsste überprüft werden (verliert über Monate etwas mehr Luft 
als andere). 
Weitere Details auf unserer Homepage www.feuerwehr-buesin-
gen.de - unter „Links“ hat es ein Dokument mit weiteren Bildern 
und einen Auszug aus dem Fahrzeugschein. 
 
Die mechanische Leiter kann auf dem Bauhof-Gelände besichtigt 
werden: 

Die Leiter ist technisch direkt nicht einsetzbar und bedarf et-
was Aufwand zur Wiederherstellung und Pflege (siehe Reifen), 
besteht aber aus sonst unverwüstlicher stabiler Technik (keine 
Strassenzulassung oder Dokumente vorhanden). 
 

********** 

Wir haben wieder mit den Ausbildungen begonnen, aber in der 
nächsten Zeit sollen noch keine Gäste teilnehmen bzw. wir sollen 
noch keine öffentlichen Veranstaltungen durchführen. 
 
Eure Feuerwehr Büsingen 
Andreas Wigger, Kommandant 
info@feuerwehr-buesingen.de 
www.feuerwehr-buesingen.de 
 
 

Frauenverein Büsingen
Liebe Freunde und Mitglieder des Frauenvereins, 

leider können wir den großen Seniorennachmittag am 20.Sep-
tember 2020 nicht durchführen. Aufgrund der Corona-Bestim-
mungen ist es uns nicht möglich, die Veranstaltung anzubieten. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Herzliche Grüße! Bleiben Sie gesund! 

Sieglinde Ringling, Präsidentin 
 

INFOS DER DORFVEREINE UND VEREINIGUNGEN

Unsere nächsten Termine
September

4. 19:00 Generalversammlung Fussballclub Clubhaus FC Büsingen
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Narrenzunft Hobelgeiss
Narrenzunft Hobelgeiss 
Leider stecken wir – wie viel andere Organisationen – auf Grund 
der Lage in einer verzwickten Situation. 
Corona Pandemie hat uns leider immer noch fest im Griff und lei-
der steigen zurzeit auch die Infektionszahlen wieder. 

Die Entscheidung für die Absage der Chilbi, die am Wochenen-
de vom 03. bis 05. Oktober stattfinden sollte, ist uns nicht leicht-
gefallen. 

Allerdings überwiegen momentan die Einschränkungen und so-
mit die damit verbundenen Auflagen, der Mehraufwand und die 
Hygienevorschriften. 

Die Gesundheit aller unserer Mitglieder, aber auch aller anderen 
ist unsere oberste Priorität. 

Wir hoffen auf euer Verständnis und freuen uns auf das nächste 
Jahr. 

Bleibt bitte alle Gesund! 
Präsident 
Narrenzunft Hobelgeiss 
Stephan Burmeister 

Turnverein Büsingen
Aktuelle Informationen zum Turnerherbst! 
Obwohl der Turnbetrieb wieder begonnen hat, ist das Corona-
virus noch nicht besiegt und Covid-19 leider noch nicht vorbei. 
Aufgrund dieser Situation und den aktuell wieder steigenden 
Fallzahlen sehen wir uns dazu gezwungen, das Endturnen 
(13.09.20) und unser Chränzli (31.10.20) dieses Jahr ausfallen zu 
lassen. Wir bedauern diesen Schritt sehr, hoffen aber, Euch nächs-
tes Jahr an einem unserer Events in der Exklavenhalle begrüßen 
zu dürfen. Die nächsten stattfindenden Termine werden über un-
sere Social-Media Kanäle und den Gemeindebrief veröffentlicht. 

Bis zum nächsten Mal! 

Turnende Vereine Büsingen 
Postfach 5, 8238 Büsingen, www.tv-buesingen.ch 
 

 
 

Jugendtreff OASE
DIE OASE hat wieder offen!! 

Ab 19.09.2020 wieder geöffnet: 

Samstags 
von 19.30–22.00 Uhr 

ausserhalb der Schulferien 
 

Für Kinder und Jugendliche 
ab der 4. Klasse (10 – 15 Jahre) 
     

Wir freuen uns auf dich! 

              .  Jugendtreff 
 
     Büsingen 

Wir suchen 

dich! 
- Bist du zwischen 16* und 25 Jahre alt? 
- Übernimmst du gern Verantwortung? 

- Möchtest du ein Vorbild sein? 

Wir brauchen Unterstützung! 
Deine Aufgabe: Leitung des Jugendtreffs alle 3 - 

4 Wochen Samstag von 19.30 – 22.00 Uhr 

Weitere Infos: veraschraner@bluewin.ch 
*unter 18jährige nur als Co-Leitung 

 

 

              .  Jugendtreff 
 

Büsingen

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de
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Evang. Kirchengemeinde 
Büsingen-Gailingen

Evangelische Kirchengemeinde Büsingen-Gailingen 
Gemeindebüro Sabine Eder, Büsingen, Kehlhofstr. 20 
E-Mail: buesingen-gailingen@kbz.ekiba.de 
Öffnungszeiten: Donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Telefon: 97343 
Bei seelsorgerischen Fragen können Sie Herrn Stahlmann auf 
seinem Mobil-Telefon erreichen: 0173 88 23 562 oder unter der 
Email-Adresse: pfarrer.stahlmann@gmx.de 
Informationen unter: 
www.buesingen-gailingen.de und www.ekikon.de 
Unsere Bankverbindungen für Spenden. Wir danken Ihnen und 
senden Ihnen eine Spendenbescheinigung zu. 
Euro-Konto: 
IBAN: DE596925 1445 0008 0140 45 BIC: SOLADES1ENG 
CHF-Konto: 
IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 3 BIC: POFICHBEXXX 

Alle Zusammenkünfte innerhalb der Kirchengemeinde (au-
ßer den Gottesdiensten und dem Kinderchor) bleiben auf-
grund der z.Zt. geltenden Corona-Bestimmungen der Lan-
deskirche im September abgesagt. Für etwaige Änderungen 
beachten Sie bitte die tagesaktuellen Verlautbarungen der 
deutschen und schweizerischen Behörden. 

Monatsspruch 
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 
2.Korinther 5,19 

Kinderchor in Gailingen 
Siehe Info unten 

Information für unsere Konfirmandinnen und Konfirman-
den: 
Treffen: Mittwoch 16.9. und Mittwoch 30.9. jew. 17.00 – 18.00 Uhr
 
Gottesdienste im September 
Sonntag, 6.9., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / T. Wezstein) 
Büsingen Bergkirche 10.00 Uhr / in Gailingen kein Gotttesdienst 
Sonntag, 13.9., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / E. Höhn) 
Büsingen Dorfkirche 9.30 Uhr / Gailingen Friedenskirche 10.30 
Uhr 
Sonntag, 20.9., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / NN) 
Büsingen Dorfkirche 9.30 Uhr / Gailingen Friedenskirche 10.30 
Uhr 
Sonntag, 27.9., Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / NN) 
Büsingen Dorfkirche 9.30 Uhr / Gailingen Friedenskirche 10.30 
Uhr 
Sonntag, 4.10., Erntedank-Gottesdienst (Pfr. Stahlmann / NN) 
Büsingen Dorfkirche 10.30 Uhr / in Gailingen kein Gottesdienst 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer 
Ihr Pfarrer 
Matthias Stahlmann 
 

Einladung zum Kinderchor und Jugendchor in Gailingen 
Hallo liebes Mädchen! Hallo lieber Junge! Singst Du gerne? 
Spielst-lernst Du Klavier oder Gitarre!? Würdest Du gerne dazu 

das Singen lernen und dich dabei selbst auf Deinem Instrument 
begleiten? Würdest Du gerne Theater spielen und bei Singspie-
len mitmachen? - Dann bist Du herzlich in den neuen Kinder- 
bzw. Jugendchor eingeladen! 

Liebe Eltern! 
Bereits im Kindesalter begonnen, haben Künste wie der Gesang, 
das Musizieren und Theaterspiel positiven Einfluss auf die gesam-
te Entwicklung. Singen verbessert die Aufmerksamkeit und das 
Gedächtnis. Theaterpädagogik fördert lt. WHO friedliches Verhal-
ten. Musik unterstützt die kognitiven Fähigkeiten. Der Vorteil von 
künstlerischen Aktivitäten ist, dass sie körperliche und geistige 
Betätigungen vereinen. Dieses Angebot gibt es bald in Gailingen 
für Kinder und für Jugendliche! Die Kinder und Jugendlichen 
werden stimmlich professionell geschult, singen und tanzen in 
einem dafür altersentsprechend abgestimmten Programm. Auf-
tritte zu kirchlich -und weltlichen Anlässen stehen weiter auf 
dem Programm-Angebot. Das Einstudieren eines Musicals oder 
Singspiel steht dabei jährlich in der Planung. 

Dieses Angebot gibt es unter der Leitung von MD Ulrike Brachat, 
Diplomierte Musikpädagogin und Diplom-Gesangspädagogin. 
Ein weiter bestens ausgebildetes Team von Musikern und Sän-
gern wird immer wieder dazu kommen um gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen für verschiedene Projekte zu arbeiten. 
Das Angebot ist überkonfessionell! Jedes Mädchen, jeder Junge 
kann dabei sein! Die Inklusionsarbeit wird dabei großgeschrie-
ben! 2019 wurde an Ulrike Brachat der Inklusionspreis vom Land-
kreis Konstanz von Landrat Danner für Ihre erfolgreiche Inklusi-
onsarbeit verliehen. 
Die evangelische Kirchengemeinde Büsingen-Gailingen mit 
Herrn Pfarrer Matthias Stahlmann unterstützt dieses Angebot. Es 
gelten die jeweils aktuellen Gesundheitsregeln. 

Das 1. Treffen findet statt am 
Mittwoch, den 09. September in den Schulferien 

Wie geht es weiter? 
Jeden Mittwochnachmittag von 15:00 - 16:00 Kinder ab ca. 5 - ca. 
8-9 Jahren 
Beim 1. Mittwoch, den 09.Sept. von 16:00 - 17:00 Jugendliche ab 
ca. 9-10 - ca. 13 Jahren 
je nach Stundenplan der öffentlichen Schulen könnte diese Stun-
de auch zu einer anderen Zeit/Tag angeboten werden! 

Wo treffen sich die Kinder und Jugendlichen? 
Evangelisches Gemeindehaus der Friedenskirche in der Rhein-
strasse 45 in Gailingen 
Bei genügend Teilnehmer aus Büsingen und der Schweiz wird es 
auch ein Angebot in BÜSINGEN direkt geben! 

Welcher Beitrag entsteht? 
10.- € im Monat. Der Beitrag monatlich per Dauerauftrag an die 
evg. Kirche Gailingen-Büsingen. 
Sparkasse IBAN: 
DE59 6925 1445 0008 0140 45
BIC: SOLADES1ENG 

Postfinance Postfinance
IBAN: CH08 0900 0000 8200 1113 BIC: POFICHBEXXX 

Wo erhält man weitere Informationen? 
Über das evangelische Pfarramt Büsingen, 
Kehlhofstrasse 20, D-78266 Büsingen CH-8238Büsingen 
Tel: +49 7734 97343 +49 173 8823562 
Über MD Ulrike Brachat, Hinterhof- 14, 
78239 Rielasingen-Worblingen, Tel.:07731 23953 mit AB 

KIRCHENNACHRICHTEN

 
 

Einladung zum Kinderchor und Jugendchor in Gailingen 
Hallo liebes Mädchen! Hallo lieber Junge! Singst Du gerne? Spielst-lernst Du Klavier oder 
Gitarre!? Würdest Du gerne dazu das Singen lernen und dich dabei selbst auf Deinem 
Instrument begleiten? Würdest Du gerne Theater spielen und bei Singspielen mitmachen? - 
Dann bist Du herzlich in den neuen Kinder- bzw. Jugendchor eingeladen! 
 
Liebe Eltern! 
Bereits im Kindesalter begonnen, haben Künste wie der Gesang, das Musizieren und 
Theaterspiel positiven Einfluss auf die gesamte Entwicklung. Singen verbessert die 
Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Theaterpädagogik fördert lt. WHO friedliches 
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Kath. Kirchengemeinde 
St. Dionysius Gailingen

Kirchliche Termine und Gottesdienstzeiten Im September 2020: 
Samstag, 05. September  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend 
  Weltkirchlicher	Sonntag	der	Solidarität	
	 	 (Corona-Sonderkollekte) 
Dienstag, 08. September  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier 
Samstag, 12. September  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier am Vorabend Kollekte	zum	
	 	 Welttag	der	sozialen	Kommunikationsmittel 
Sonntag, 13. September 
Wallfahrt unserer Seelsorgeeinheit nach Welschingen 
14.30 Welschingen Eucharistiefeier (bei jedem Wetter) 
Sonntag, 20. September 
9.00  Gailingen Eucharistiefeier 
Dienstag, 22. September  
18.30  Gailingen Eucharistiefeier (Gestifteter Jahrtag für 
  Frieda Regenbrecht und Angehörige; 
  Gedenken an Ewald Ufheil, Gerhard 
  Kahlert und Angehörige, Elisabeth Auer, 
  Emma Auer) 
Sonntag, 27. September 
9.00  Gailingen Eucharistiefeier Große	Caritas-Kollekte 

Pfarrwallfahrt 2020 
In diesem Jahr wollen wir am 13.09.2020 eine Pfarrwallfahrt nach 
Welschingen St. Jakobus unter nehmen und dort gegen 14.30 
Uhr einen Gottesdienst feiern. 
Gruppen mögen sich zusammen finden, um gemeinsam zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad zu pilgern unter Beachtung der allgemei-
nen Hygiene regeln in dieser Pandemie. 
Wir bitten um Anmeldung im Pfarrbüro, da die Teilnehmerzahl 
auf 50 Personen begrenzt ist. 
Herzliche Einladung! 

Öffnungszeit des Sekretariats des Pfarramtes in Gailingen, Kirch-
str. 3: 
Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
Telefon: 07734-66 59 während der Öffnungszeiten 
Fax: 07734-29 71. 
E-Mail-Adresse: info@kath-gottmadingen.de 
Öffnungszeiten des Sekretariats des Pfarramtes in Gottmadin-
gen, St.-Georg-Platz 3: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr, Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr, 
Donnerstag 16.00 - 18.30 Uhr, Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Telefon: 07731-7 14 73 Fax: 07731-7 41 48 
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Wasser in Flüssen und Bächen  
wird knapp 
LANDKREIS KONSTANZ – In vielen Flüssen und Bächen im Land-
kreis Konstanz wird das Wasser knapp. Auf die Wasserentnahme 
soll möglichst verzichtet werden. 
In vielen Flüssen und Bächen im Landkreis Konstanz wird das 
Wasser knapp. Seit dem Dürrejahr 2018 und aufgrund eines er-
neut trockenen Frühjahrs 2020 konnten sich die Bodenfeuchtig-
keit, die Grundwasserstände und die Wasserstände in den oberir-
dischen Fließgewässern nicht regenerieren. Nach den laufenden 
Beobachtungen des Landratsamtes Konstanz liegen die Abflüsse 
und Wasserstände in den Bächen und Flüssen schon wieder im 
kritischen Bereich. 

Nach Regenfällen steigen die Abflüsse und Wasserstände nur 
kurzfristig an, um dann wieder auf die niedrigen Werte zurückzu-
gehen, was zu keiner Entspannung der Situation führt. Mit einer 
Normalisierung der Wasserstände ist in absehbarer Zeit nicht zu 
rechnen. Neben der geringen Wasserführung ist es im Sommer 
auch zu einem Anstieg der Wassertemperaturen gekommen. Dies 
führt in den Gewässern als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
zu einer großen Belastung. Folgen werden unter anderem eine 
Minderung der Selbstreinigungskraft der Gewässer, vermehrter 
Algenwuchs sowie Schäden und Ausfälle im Fischbestand sein. 
Es ist deshalb äußerst wichtig, dass Inhaber von Wasserrechten 
diese nur im erlaubten Umfang ausüben. Die zugelassenen de-
finierten Mindestwasserabgaben bei Ausleitungsstrecken von 
Wasserkrakftanlagen sind strikt einzuhalten. Das Landratsamt 
Konstanz appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen auch 
auf erlaubnisfreie Wasserentnahmen im Rahmen des Gemeinge-
brauchs zu verzichten. Dies gilt für die Entnahme von Wasser in 
geringen Mengen für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und 
den Gartenbau. Ausgenommen sind das Tränken von Vieh und 
das Schöpfen mit Handgefäßen. 
Der Erlass einer Allgemeinverfügung zum Verbot der Wasserent-
nahme aus oberirdischen Fließgewässern kann nach der derzei-
tigen Lage nicht ausgeschlossen werden. 

Abstrichzentrum öffnet am Montag
LANDKREIS KONSTANZ – In Konstanz eröffnet ab 
Montag, 24. August 2020, ein Abstrichzentrum. 
Beschwerdefreie Reiserück-kehrer, beschwerdefreie Mitarbeiten-
de aus Schulen und Kitas sowie beschwerdefreie Personen, die 
über die Corona-Warnapp kontaktiert wurden, können sich hier 
von Montag bis Freitag jeweils zwischen 12 und 16 Uhr testen 
lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind 
die Versicherungskarte der Krankenkasse sowie gegebenenfalls 
Reisezeugnisse wie Quittungen oder Buchungsnachweise. Das 
Abstrichzentrum befindet sich im Altbau des Klinikums Konstanz.
 
 

Warntag 2020 
LANDKREIS KONSTANZ – Am 10. September 
2020 um 11 Uhr findet erstmalig der bundesweite Warntag statt, 
an dem sich auch das Land Baden-Württemberg beteiligen wird. 
Im gesamten Bundesgebiet werden die Warn-Apps anschlagen, 
Sirenen heulen und Rundfunkanstalten ihre Sendungen unter-
brechen. Dieser Warntag soll künftig jährlich am zweiten Don-
nerstag im September stattfinden. 
Für die Warnung der Bevölkerung sind all die Behörden zustän-
dig,
die in der Gefahrenabwehr tätig sind. Dies können Behörden von 
Bund und Ländern oder Behörden auf kommunaler Ebene sein.
Besonders die kommunalen Behörden der Schadenabwehr war-
nen vor Ereignissen wie Hochwasser, Unwettern und Hitzewellen 
und informieren die Bevölkerung über Schadstoffaustritte oder 
Großbrände sowie über sonstige Gefahren für die Gesundheit 
und das Leben von Menschen und Tieren, wie derzeit über die 
Corona-Pandemie oder zum Beispiel über Tierseuchen. 
Die Warnung der Bevölkerung kann über verschiedene Verbrei-
tungswege erfolgen, zum Beispiel über Radio und Fernsehen 
oder Internetseiten der Onlineredaktionen, aber auch über so-
ziale Medien. Warn-Apps, wie die App NINA, werden ebenso zur 
Warnung der Bevölkerung eingesetzt, wie noch vorhandene 
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Sirenen. Auch der Einsatz von Lautsprecherwagen kann ein ad-
äquates Mittel sein. Mit jeder Warnung erhält die betroffene Be-
völkerung Empfehlungen, was jeder Einzelne zu seinem Schutz 
tun kann oder wo weitere Informationen eingeholt werden kön-
nen. 

Das Landratsamt Konstanz wird am bundesweiten Warntag in 
der Zeit von 9 bis 16 Uhr im Verwaltungsgebäude am Benedikti-
nerplatz 1 in Konstanz einen Informationsstand einrichten. Inter-
essierte Besucherinnen und Besucher können sich dort über die 
Aufgaben und die Arbeit des Bevölkerungsschutzes informieren 

Deutsch-schweizerische Rentenberatung vor Ort
Die Deutsche Rentenversicherung und Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung in der Schweiz bieten auch dieses Jahr wie-
der grenzüberschreitende Informationen zur Rente an.

Angesprochen sind alle, die Beiträge zur gesetzlichen deutschen 
und schweizerischen Rentenversicherung einbezahlt haben.

Auf diesen Internationalen Beratungstagen erteilen Experten 
beider Länder kostenlos Auskünfte zum jeweiligen nationalen 
Recht und zu den zwischenstaatlichen Auswirkungen.

Zu dem Beratungstag am 8. September 2020 von 9 bis 12 Uhr 
und von 13 bis 18 Uhr in Singen 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg
Außenstelle Singen

Julius-Bührer-Strasse 2 

laden wir ein.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie wegen unserer Sicher-
heitsvorkehrungen während der Corona Pandemie an diesem 
Tag nur beraten können, wenn Sie mit uns zuvor einen Bera-
tungstermin vereinbart haben.

Wir bitten daher um rechtzeitige telefonische Anmeldung unter

07731 822710.

Bringen Sie zum Beratungstag bitte Ihre Versicherungsunterla-
gen und Ihren Personalausweis mit.

Weitere Beratungstage in Singen sind im Jahr 2021 vorgesehen. 
Diese werden gesondert angekündigt.

Mit freundlichem Gruß
Ihre Pressestelle der Deutschen Rentenversicherung Ba-
den-Württemberg
Gartenstr. 105, 76135 Karlsruhe
http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 
 
 

Versicherungsschutz in  
Ferienbetreuungsmaßnamen 
für Schülerinnen und Schüler 
Schülerinnen und Schüler sind in Ferienbetreuungsmaßnah-
men der Kommune, der Schule und in den Sommerschulen 
sowie in den „Lernbrücken“ über die UKBW versichert 
Viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg freu-
en sich auf die bevorstehenden Sommerferien und die da-
mit verbundenen Betreuungsangebote, in denen gespielt, 
gebastelt oder Ausflüge unternommen werden. Doch was 
passiert, wenn sich ein Kind in der Ferienbetreuung verletzt? 
„Diese Frage wird uns als Unfallkasse Baden-Württemberg 
(UKBW) gerade vor den Sommerferien häufig gestellt. Be-
ginnend mit den Sommerferien 2020 konnten wir eine Neu-

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

regelung in unsere Satzung aufnehmen“, freut sich Siegfried 
Tretter, Geschäftsführer der UKBW. Damit ist der Unfallver-
sicherungsschutz in der Ferienbetreuung umfangreich ge-
währleistet.  
Durch diese Neuregelung sind Schülerinnen und Schüler, die in 
Ferienzeiten an organisierten Bildungs- und Betreuungsmaß-
nahmen der Gemeinde oder der Schule teilnehmen, ab sofort 
über die UKBW beitragsfrei gegen Unfälle während der Ferienbe-
treuung abgesichert. Damit erhalten sie in der Ferienbetreuung 
bei Eintritt eines Unfalls dieselbe umfangreiche Absicherung, die 
sie auch bei einem Unfall während des Schulbesuchs erhalten. 
Diese Absicherung reicht je nach individuellem Bedarf von einer 
ambulanten bzw. stationären Versorgung, über Renten- und Pfle-
ge-, bis hin zu Teilhabeleistungen. 
„Unser Vorstand und unsere Vertreterversammlung unterstützt die-
se Neuregelung auf ganzer Linie. Wir freuen uns, dass wir damit ei-
nen Beitrag leisten können, dass gerade in dieser herausfordernden 
Zeit Schülerinnen und Schüler in den Ferienbetreuungsmaßnah-
men der Kommune und Schule versichert sind“, so Siegfried Tretter. 
Der Versicherungsschutz durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung gilt auch für Besuch der Sommerschulen im Land ebenso 
wie dem Lern- und Förderprogramm „Lernbrücken“, das vom 
Kultusministerium in den Sommerferien angeboten wird. Da 
Sommerschulen als offizielle schulische Veranstaltung gelten, ist 
der Versicherungsschutz ebenfalls vergleichbar mit dem eines 
regulären Schulbesuches. Dies bedeutet, dass die Schülerinnen 
und Schüler sowohl während der Teilnahme am Sommerschu-
lunterricht als auch auf den damit verbundenen Wegen versi-
chert sind. Eltern brauchen dafür keine besondere Versicherung 
abzuschließen. Gleiches gilt für das Lern- und Förderprogramm 
„Lernbrücken“, das Schülerinnen und Schülern ermöglichen soll, 
Unterrichtsinhalte zu wiederholen und coronabedingte Lernlü-
cken des zurückliegenden Schuljahres zu schließen, um gut vor-
bereitet in das neue Schuljahr starten zu können. 
 
 

- Am Ende wissen wie es geht - 
Hospizverein Singen und Hegau und SAPV-Team Horizont 
bieten Kurs „Letzte Hilfe“ an 
Das SAPV-Team Horizont „Palliativ daheim“ und der Hospizverein 
Singen und Hegau e.V. veranstalten am 17. September 2020 von 
17:30 Uhr bis 21:30 Uhr einen Kurs „Letzte Hilfe“ im Treffpunkt 
Horizont, Hegaustraße 29 in Singen. 
Dabei wird das „kleine 1x1 der Sterbebegleitung“ vermittelt so-
wie das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Men-
schen am Lebensende. Der Kurs richtet sich an alle Menschen, 
die sich über die Themen Sterben, Tod und Palliativversorgung 
informieren wollen. Der Kurs ist in vier Module gegliedert, die alle 
an dem Kursabend vermittelt werden: Sterben als ein Teil des Le-
bens – Vorsorgen und entscheiden – Leiden lindern – Abschied 
nehmen. Der Kurs wird von zertifizierten Kursleiterinnen der bei-
den Veranstalter durchgeführt. 
Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf 20 €. Wegen der be-
grenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erfor-
derlich, telefonisch unter 07731 31138 oder per Mail an 
koordination@hospizverein-singen.org 

Hospizverein Singen und Hegau e.V. 
Dr. Martin Werner
2. Vorsitzender 

 
 
 
 
 
 
 

Versicherungsschutz in Ferienbetreuungsmaßnamen 
für Schülerinnen und Schüler 
Schülerinnen und Schüler sind in Ferienbetreuungsmaßnahmen 
der Kommune, der Schule und in den Sommerschulen sowie in 
den „Lernbrücken“ über die UKBW versichert 
 
Karlsruhe/Stuttgart, den 05.08.2020 

Viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg freuen sich auf die 
bevorstehenden Sommerferien und die damit verbundenen 
Betreuungsangebote, in denen gespielt, gebastelt oder Ausflüge unternommen 
werden. Doch was passiert, wenn sich ein Kind in der Ferienbetreuung verletzt? 
„Diese Frage wird uns als Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) gerade vor 
den Sommerferien häufig gestellt. Beginnend mit den Sommerferien 2020 
konnten wir eine Neuregelung in unsere Satzung aufnehmen“, freut sich 
Siegfried Tretter, Geschäftsführer der UKBW. Damit ist der 
Unfallversicherungsschutz in der Ferienbetreuung umfangreich gewährleistet. 
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Die Handwerkskammer informiert 
Startklar-Workshop für neue Azubis 
Freie Plätze in Singen und Tuttlingen 
Auf die Plätze, fertig, los! Anfang September macht die Hand-
werkskammer Konstanz neue Azubis wieder startklar für die 
Ausbildung. Für die „Startklar“-Workshops am Donnerstag, 3. 
September, in der Bildungsakademie Singen und am Donners-
tag, 10. September, in der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen, 
sind noch Plätze frei. 

In den dreistündigen Workshops erfahren angehende Handwer-
kerinnen und Handwerker, worauf es jetzt ankommt: Wie ist das 
Lernen in Betrieb und Berufsschule organisiert? Welche Rechte 
und Pflichten haben sie während der Lehrzeit? Welche Aufgaben 
und Erwartungen sind mit ihrer neuen Rolle verbunden? Wie 
funktioniert Teamwork im Arbeitsleben? Darauf und auf indivi-
duelle Fragen haben die Ausbildungsexpertinnen der Kammer 

die richtigen Antworten und stellen auch gleich ihre Unterstüt-
zungsangebote vor. 
Das Angebot richtet sich an alle Auszubildenden, die in diesem 
Jahr ihre Ausbildung in einem Mitgliedsbetrieb der Handwerks-
kammer starten. Einzelveranstaltungen können dagegen nicht 
stattfinden: „Coronabedingt mussten wir leider die Workshops 
für einzelne Gruppen absagen. In unseren Bildungshäusern kön-
nen wir aber ein gutes Hygienekonzept umsetzen, so dass hier 
alle willkommen sind“, sagt Fabienne Gehrig, Leiterin des Teams 
Ausbildung und Personal bei der Handwerkskammer Konstanz. 
Beginn der Workshops ist jeweils um 14 Uhr. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über den Betrieb. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.hwk-konstanz.de/veranstal
tungen oder bei Constanze Herrmann, Tel. 0
7531/205-376, constanze.herrmann@hwk-konstanz.de 
MC, 18.08.2020 
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Schreinerei und Glaserei 
mit attraktiver Lage direkt am Bodensee , gutem Kunden-
stamm, mit 2 motivierten Mitarbeitern und einem guten 
Maschinenpark zeitnah unter fairen Bedingungen zu verpachten. 
Büro-/Ausstellungsraum ist vorhanden. Tel. 07773/5308, Fax /7332 

Praxis 
Dr. med. Michael K. Psczolla 

Arzt für Allgemeinmedizin/Naturheilverfahren 
Hauptstraße 6-10 • D-78262 Gailingen 
Tel. +49 (0)7734 - 97 191 • Fax 97 190 

Mobil +49 (0)171 34 54 154 
dr.psczolla@t-online.de  

Die Praxis ist wegen Urlaub geschlossen:  
Samstag, 12. September 2020

bis einschließlich 
Dienstag, 29. September 2020 

Vertretung werktags: 
Praxis Dr. Kästner, Tel. 07734 - 98 915 
Nachts und am Wochenende: 

Ärztlicher Notfalldienst, Tel. 116 117

Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik Podologie/Med. Fußpflege/Kosmetik 
mit Hausbesuchmit Hausbesuch

Tel. +49 174 874 22 72 • tatjanapodo77@gmail.com





Wir suchen ein Haus zum Kaufen in Büsingen!  
Junge Familie mit 3 Kindern sucht privat ein Haus ab 130 qm, 
Garten, Stellplatz, evtl. ELW. Vielleicht kennen Sie jemanden? 

Beim Kaufabschluss bedanken wir uns mit einer Tippgeberprovision
von 1.000 € (nach Abschluss des notariellen Kaufvertrages.) 

Tel. 0157 87 87 5575 oder 0152 320 35545 (WhatsApp) 

Zu vermieten auf Herbst 2020
an ruhige, solvente Mieter, 4,5 Zi.-Hausteil, stilvoll renoviert, 

an zentraler Lage in Büsingen mit teilweiser Rheinsicht.
Miete CHF 1.300 zzgl. NK, keine Haustiere ! 

Tel. Büsingen 0 77 34 / 27 38 




